
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 22 (1906)

Heft: 12

Rubrik: Verbandswesen

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 04.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


192 Vir. 12

Hölzerne,zweiteiligeRiemenscheiben
Eigene Spezialkonstruktion. —

Unerreichte Bruchfestigkeit bei grösster Leichtigkeit.
PrrTAhriîc der Prüfung vom 5. Juli 1905 an der eidg. Materialprüfungsanstalt am Schweiz.

.TAATuvTjn_r\n/iri LI gCUIIIo Polytechnikum Zürich auf Bruchfestigkeit gegenüber Holzstoff-Riemenscheiben:

üetasdungv

1750 kg Knistern.

3 06

3250 „ Knistern.

3500 „ Rissbildung an der in-
nern Peripherie des
Kranzes.

Holzstoff-Riemenscheiben.

ifclasiungv
750 kg Rissbildung an der iins-

sern Peripherie bei dem
Zapfen der Speichen.

1000 „ starkes Knistern.
1600 „

1 Speiche ist gerissen,
Kranz ist an der ge-
drückten Stelle nur
schwach rissig, an
Stelle der Speichen, in
der Dicke derselben,
stark herausgedrückt.

Dieses Resultat spricht von selbst für die unübertrefflich solide Konstruktion unserer hölzernen Riemenscheiben.

Robert Jacob & Co., Winterthur.

|îcrbiutî>3u»cfen.
SnS ttcuc IHbfonuucn jiuifdjcit ben DJialermciftcru iit

giirid) nub ben Strbciteru ift für betbe Seile non etn=

fcfjneibenber Vebeutung unb wir molten tp^ einige
ßauptpunfte het'oorfjeben, ba fie auef) für anbere VerufS=
arten oon fyntereffe finb. Sie erfte biefer Vefttmmung
lautet :

Sie SReifter oerpflicfjten fid), nur fotcfje Arbeiter ein=

Zufietlen, bie SRitglieber beS kentraloerbanbeS ber ©ipfer
unb SRater ber Schweiz finb, wogegen bie Arbeiter fid)
oerpflidften, nur bei folgen SReiftern ju arbeiten, bie
bem SRalermeifteroerein oon $ürich angehören. 2Ba§
bie Sohnoerhältmffe anbelangt, fo ift folgenbeS feftgefeßt
worben: SBährenb beS 3af)reS 1906 bleibt bei einem
Stunbentotjn oon 60 fRappen bte jetzige Arbeitszeit be=

ftefjen. Vom fyahre 1907 ab toirb bie neunftünbige 2lr=

beitêjeit eingeführt, bei einem Stunbentoljn oon 62 fRp.
fym $al)re 1908 fteigt biefer Sohn bis auf 65 iRappen.
Sas 2trbeitSperfonat ift gegen Unfall ju oerfidjern, bte

hieraus ermachfenben Soften toerben oom Arbeitgeber
unb Arbeiter ju gleichen Seilen getragen. Siefe Sohn-
unb Slrbeitsoereinbarung ift gültig bis 31. Sejember
1908 unb fann nachher burd) breimonatliche ßünbtguttg
aufgelöft werben.

©inen wichtigen gaftor in biefer Vereinbarung bilbert
bie gegenfeitigen ©arantiebeftimmungen. Sa heißt eS:
Veibe Seile oerpflichten fid), bei ber Zürcher $antonah
ban! einen Vetrag oott 3000 gr. in bar ju hinterlegen,
loelcher als Stonoentionalftrafe ju ©unften beS einen
VertragSteitS oerfällt, wenn biefer anbere bie Verpflidjt--
ungen oerteßt. Siefer Vetrag fann nur herausgegeben
werben gegen eine fdjriftlidje, oon beiben Vertragsteilen
unterzeichnete ©rftärung, ober geftütyt auf ein gerichtliches
Urteil, 3ur @d)ticf)tung oon (Streitigleiten ift ein Sd)iebS=
geriet beftettt.

@S wirb oon fetten ber Seftion SRater fjüridj ein
SlrbeitSnachweiSbureau geführt unb bie SReifter oerpflichten
ftch, nur Arbeiter einzuleiten, bie ihnen burch biefeS
Vureau jugefanbt werben. Sagegen übernimmt baS Vu=

reau bie ©arantie, baß nur tüchtige Arbeitsträfte oer=
mittett werben.

Sie SReifter hüben fobann unter fid) einen ^3reiS=

Sarif ausgearbeitet, unb eS unterliegt ein SReifter, ber
unter biefem Sarif arbeitet, einer .flonoentionatftrafe oon
300 ffr. unb 10 ißrojent ber übernommenen Arbeit,
welche Veträge in bie ßaffe ber SRalermeifter fatten.
SBirb ein SReifter rüctfättig, fo fann bie Vuße oerboppett
werben, unb fommt e§ oor, baß er zum brittenmat ftch

fotdjer Verftöße fd)utbig macht, fo erfolgt bauerttbe
Sperre. Sem SRatermeifteroerein fittb nun 120 SReifter
beigetreten. („91. 13- 3-")

Ucvfdjtcbrticü.
Stciufot)tcntflgcr nttb Vkfferfriifte. Sie SRitglieber

ber aarg. Staturforfdjenben ©efetlfdjaft, größtenteils aus
Starau, befichtigten an ihrer fyahreSoerfammlung oont
Sonntag in Saufenburg juerft bie geroaltigen Üöogett
beS VheinftrubetS, fomie ben romantifd)=hifior. Sdjtoß=
berg. Ser ißräftbent, ßr. Vrof. SRüßlberg, eröffnete
bie Verfammtung unb erklärte, baß bie ©efettfeßaft be=

fdjloffen habe, alljährlich ©pfurfionen zu oeranfiatten
unb als erfte Saufenburg gewählt würbe, ©r forberte
bie Stnmefenben auf, für bie ©rhaltuitg ber 91aturfd)ön=
hexten beforgt zu fein, beftehen biefelben aus ©eftein,
pflanzen ober Sieren. ©r betont, wie nottoenbig ein
©ebäube fei für bie Unterbringung ber fo reichhaltigen
9taturf)ifior. Sammlung.

Qntereffante SRitteilungen über bie Steinfohten ber
Schweiz machte ßr. Sr. Sßehrti auS Rurich- Slad)
Äo()tett würbe fetjon oor mehr atS 100 fahren gefd)ürft
unb zwar an zahlreichen Orten ber ganzen Schweiz, am
metfien im SBatliS unb Danton Vera, ©inzelne Stötten
ttttb Vergtoerfe finb noch erhatten unb im Vetrieb, liefern
aber nur geringe Quantitäten 2tntrazitfot)len. Sie
&ohtenfd)id)ten finb feljr unregelmäßig in ihrer 2tu§=

behnung fowoht als auch in ber Side unb oeränbert
fid) tetytere fetjr rafcß oon 1—3 cm Side unb umge=
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Hülsorikv,2 KávI»S»ìSvàvÌ1ilvI»
— Eigene speiîslkonsii-tilitioi». —

Unerreichte LruchiestiZkeit bei Zrösster UeicbtiZkeit.
Prüfung vom 5. ^ull I9V5 an c!er eiä^. ^aterialprüfunxsanstalt am sckvvei?.

I-.I Polytechnikum Zürich auf Lruckke8ti^keit ^e^enüber ftoi^stokf-kiemensckeiben:

/InlnstunF.'
1750 kg,' Knistern.

3 Vl>

3250 „ Knistern.

3500 „ Uissbilclung an der in-
nern I'rriplleiie llrs
lvrnn/«^.

fio>^8ioff-fîieiiien8oiieiben.
7?<>/s.stnnzx.-

750 kg kîîssbilllung nil iler iius-
serii l'riffilierir >»7 ihnn
/npken Oer 8pe!e1nn>.

1000 „ starkes knistinni.
1000 „ I ispeirlie ist »ei-issen.

Krnnx ist nu lier M-
ilrnrkten stelle nur
selnvueli rissig, nn
Steile «ier 8peii lien. !u
(ier Dirke Oerseikeu,
stark liernnsMiträrkt.

visses kîssulwt sprivdt voll selbst iür Sie ullüdsrtrsillivli soliâs Houstruktioll uussrsr dölsorooll kivmsllsvdsibsll.

Rodort -Isood à Lo., Winlerlstur.

Nerbaubswesen.
Das ncuc Abkommen zwischen den Malcrmcistcrn in

Zürich und den Arbeitern ist für beide Teile von ein-
schneidender Bedeutung und wir wollen hier einige
Hauptpunkte hervorheben, da sie auch für andere Berufs-
arten von Interesse sind. Die erste dieser Bestimmung
lautet:

Die Meister verpflichten sich, nur solche Arbeiter ein-
zustellen, die Mitglieder des Zentralverbandes der Gipser
und Maler der Schweiz sind, wogegen die Arbeiter sich

verpflichten, nur bei solchen Meistern zu arbeiten, die
dem Malermeisterverein von Zürich angehören. Was
die Lohnverhältnisse anbelangt, so ist folgendes festgesetzt
worden: Während des Jahres 1900 bleibt bei einem
Stundenlohn von 00 Rappen die jetzige Arbeitszeit be-

stehen. Vom Jahre 1907 ab wird die neunstündige Ar-
beitszeit eingeführt, bei einem Stundenlohn von 02 Rp.
Im Jahre 1908 steigt dieser Lohn bis auf 05 Rappen.
Das Arbeitspersonal ist gegen Unfall zu versichern, die

hieraus erwachsenden Kosten werden vom Arbeitgeber
und Arbeiter zu gleichen Teilen getragen. Diese Lohn-
und Arbeitsvereinbarung ist gültig bis 31. Dezember
1908 und kann nachher durch dreimonatliche Kündigung
aufgelöst werden.

Einen wichtigen Faktor in dieser Vereinbarung bilden
die gegenseitigen Garantiebestimmungen. Da heißt es:
Beide Teile verpflichten sich, bei der Zürcher Kantonal-
bank einen Betrag von 3000 Fr. in bar zu hinterlegen,
welcher als Konventionalstrafe zu Gunsten des einen
Vertragsteils verfällt, wenn dieser andere die Verpflicht-
ungen verletzt. Dieser Betrag kann nur herausgegeben
werden gegen eine schriftliche, von beiden Vertragsteilen
unterzeichnete Erklärung, oder gestützt auf ein gerichtliches
Urteil. Zur Schlichtung von Streitigkeiten ist ein Schieds-
gericht bestellt.

Es wird von feiten der Sektion Maler Zürich ein
Arbeitsnachweisbureau geführt und die Meister verpflichten
sich, nur Arbeiter einzustellen, die ihnen durch dieses
Bureau zugesandt werde». Dagegen übernimmt das Bu-

reau die Garantie, daß nur tüchtige Arbeitskräfte ver-
mittelt werden.

Die Meister haben sodann unter sich einen Preis-
Tarif ausgearbeitet, und es unterliegt ein Meister, der
nnter diesem Tarif arbeitet, einer Konventionalstrafe von
300 Fr. und 10 Prozent der übernommenen Arbeit,
welche Beträge in die Kasse der Malermeister fallen.
Wird ein Meister rückfällig, so kann die Buße verdoppelt
werden, und kommt es vor, daß er zum drittenmal sich

solcher Verstöße schuldig macht, so erfolgt dauernde
Sperre. Dem Malermeisterverein sind nun 120 Meister
beigetreten. („N. Z. Z.")

Uerschiedenes.
Steinkohlenlager und Wasserkräfte. Die Mitglieder

der aarg. Naturforschenden Gesellschaft, größtenteils aus
Aarau, besichtigten an ihrer Jahresversammlung vom
Sonntag in Laufenburg zuerst die gewaltigen Wogen
des Rheinstrudels, sowie den romantisch-histor. Schloß-
berg. Der Präsident, Hr. Prof. Mühlberg, eröffnete
die Versammlung und erklärte, daß die Gesellschaft be-

schloffen habe, alljährlich Exkursionen zu veranstalten
und als erste Lausenburg gewählt wurde. Er forderte
die Anwesenden aus, für die Erhaltung der Naturschön-
heiten besorgt zu sein, bestehen dieselben aus Gestein,
Pflanzen oder Tieren. Er betont, wie notwendig ein
Gebäude sei für die Unterbringung der so reichhaltigen
Naturhistor. Sammlung.

Interessante Mitteilungen über die Steinkohlen der
Schweiz machte Hr. Dr. Wehrli aus Zürich. Nach
Kohlen wurde schon vor mehr als 100 Jahren geschürft
und zwar an zahlreichen Orten der ganzen Schweiz, am
meisten im Wallis und Kanton Bern. Einzelne Stollen
und Bergwerke sind noch erhalten und im Betrieb, liesern
aber nur geringe Quantitäten Antrazitkohlen. Die
Kohlenschichten sind sehr unregelmäßig in ihrer Aus-
dehnung sowohl als auch in der Dicke und verändert
sich letztere sehr rasch von 1—3 ein Dicke und umge-
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